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Der Unterschied zwischen einem Sicherheitsgurt und einem Kondom ist bekannr. 

Bekannt iST auch der Unterschied zwischen dem Anlegen eines Sicherheitsgurtes 
und dem Anlegen eines Kondoms. Nicht allgemein bekannt zu sein scheint aber der 
Unterschied hinsichtlich der Effektivität der Gurtanlegepflicht und einer Kondom­
bcnutzungspflieht (für Prostituierte und ihre Kunden).' Anders ist es wohl kaum 
erklärlich, warum die Einführung einer sanktionsbedrohten KondombenuTzungs­

pflicht damit begründet werden kann. daß die Verhängung eines Bußgeldes bei 
NichtanIegen des Sicherheitsgurtes sich als sehr wirksam erwiesen habe . 
Da auf das Beispiel der Gurtanlegcpflieht auch in anderen Kontcxtcn der AfDS­
Prävention hingewiesen wird, möchte ich diesen Fall noch etwas vertiefen . fm 

Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages wird die Gurtanlege­
pflicht neben der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung und Amiraucherkampag­

nen als Beispiel einer präventiven Gesundheilspolitik angeführt, das auf seine 
Überrragbarkeil auf die AfDS-Prävention zu untersuchen sei.' Rolf Rosenbrock 
behauptet, daß Präventionsbotschaftcn vom KomplexitäcsgraJ ~erst gurten - dann 
starten~ oder »die Pille regelmäßig nehmen« erfolgreich seien. J Die Untersuchungen 
·wm Gunanlegeverhahen zeigen dagegen· l : 

- Aufklärungskampagnen mit dem MOtlO ~ers[ gurren - dann starten« haben keine 
Steigerung der Gunanlegequote gebracht. Ebenso hatten Gerichtsurteile mit 
negativen versichell.lngsrechdichen Konsequenzen für .Gurtmuffel« keinen Ef­
feke. 

- Erst durch die gesetzliche. zunächst sanktionslose Pflicht und dann vor allem 
durch die Sanktionierung mittels eines Bußgeldes in Höhe von DM 40 [rar eine 
drastische Verhaltensänderung ein. 

In meinem folgenden Beitrag gehe ich zunächst auf dic Frage ei", inwieweit 
bestimmte Verhaltensweisen durch Recht, insbesondere durch Strafrecht bccinflußt 

" Erwenene Fassung emts Vonr~g$ ~ul der T.gung des WZB -AIDS·Praventton und Soz,alwt<senschaf­
.cn _, '3.1'4.'. ' 989 lJl West-Bedin. - Di. Vorrr.ge erscheinen ,n: Rolf Roscnbrock/Anclrtl.< Sal",en 
(Hrsg.), A,J,-Priivcnlton. Reihe Ergebm,'se .0z"lw,$sen,chaftlicher Aals-Forsch ung, Weonhelm ,,89. 

, Si, Wird geforden ,·on G,lIw,,", (nach Frankfurter Rundschau '·om s. <1. '9~8): ~ 'c findet SIch .uch In 

den> Rechrsgurach.en für die Reglfrung NRW, AIFO 1,88, 5.409 (mn AufStch"pOich. der Borddlbc­
SIlur). 

l Dcurschcr BundcSl3g, Rdcr>l' Ölfen(/jehkcrLsJrben , AIDS: F...lc.tcn und Konsequenzen; Zw,schenbc· 
fleht der En'lu~.c-KommtsSton .Gd:l.hren von AIDS und w'fksame Wege zu ihrer EindlOlmung. des 
deutschclI Bundestage; (Zur Sach~ )/88), Bonn )988, S. 14 . '76, 181. 
R. Roscnbrock, A lOS kann $Chnelln besteg, werden - Gesundhell'poli,ik :1!11. BeISpiel Cmer I nlektlon.­
kr>lnkhrll. J. Aufl. HJmburg 1987. S. '7i vgl. .wch R. Rosenbrock . So"tlle. mtdi;um, ehc und sowllwtS­
sen,ch.n~che Vor'US5clzungen der Pr'tvenuon und Bebmplung von AIDS, \'<IZII-Il VG/pre . 87-1°9, 
Berlin '987, S.8 - Zu die'er Fr"ge liegt nUIt auch die Arben von P. V;cth, Die Durch,",zung d .. 
Sicherhcnsgurw. bcun Autol.hrcn, (WZB P88-103) Bcrlin 1988 vor, dos ,m R,hmen des ProJekrs 
.$oztllwlSscnsch,!<liche B,u'teme zur Fundiaung ",,,kHmer Pnmärprävcnltoo g<'gcn AIDS- enlsland . 

~ Vgl. H. ROllleulhner, Einführung JtI. die RcchlSS07.,ologJe. Danns ... dl '987. S, t:o f(. 
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')60 oder hervorgerufen werden können und inwieweit dadurch, also vermittelt iiber 
normkonfonnes Verhalten, sozial erwünschre Zustände erreicht werden können. 
Von der Effektivität oder Wirksamkeit einer Norm oder eines Progr~mms sprechen 
wir üblicherweise dann, wenn die angestrebten Ziele realisiert werden; dabei ist die 
Befolgung oder Inanspruchnahme einer Norm meist nicht d:ls Ziel des Gesetzge­
bers, sondern nur das Mille), um das eigentliche Ziel zu erreichen. (Der Gesetzgeber 
wil! ja die Zahl der Unfal!toten und -verletztco reduzieren und niehr bloß, daß die 

Leute Sicherheitsgurte anlegen .) 
Im erseen Teil werde ich mich mit der Wirksamkeit z.weier Normen befassen, die in 
das Strafrecht und in das Seuchenreclll inkorporiert wurden; einmal mit der Norm, 
daß ungeschützter Geschlechtsverkehr zu unterlAssen ist, und dann mit der Norm, 
daß sich Personen, von denen angenommen werden kann, daß sie ansteckungsver­
dächcig sind. einem Zwangstest zu unterLiehen haben. - Da sich die Frage nach der 
Effektivität von Rechtsnormen nicht unabhängig von der Frage beantworten läßt. 
wie man denn nun die Wirksamkeit feststellt, also nicht unabhängig von der Frage 
der Evaluation, gene ich in einem ~weiten Teil noch auf Probleme der Überprüfung 
der Wirksamkeit konkurrierender Maßnahmen lind Programme ein. 
Sicherheitshalber noch eine Vorbemerkung: Wenn von Recht die Rede ist, sollte 
damit nicht nur Jas Slrafrecht assoziiert werden . Wenn ich von Rechtsnormen oder 
rechtlichen Maßnahmen spreche. meine ich damit nicht bloß solche aus dem Bereich 
des Strafrechts. Das Spektrum der RedHSnormen, mit denen der Komplex A[DS 
geregelt werden soll, isr viel breiter. Wenn sich zeigen läßt, daß strafrechtliche 
Nonnen keinen Beitrag zur AIDS-Prävention leisten können, so heißt das nicht, 

daß Recht überhaupt in diesem Bereich ineffektiv ist. Man denke an die Fragen der 
zivil rechtlichen Haftung oder an die Probleme aus dem Bereich des Arbeits- und 
Familienrechts .! Mit rechtlichen Mitteln läßt sich auch die InfrastruklUr des Bera­
tungs- und 111erapieangebOles regeln. Erwähnt seien folgende Komplexe: 

- Garantie arzneimillclrechrlichcr Sehutzstandards, 
- Anerkennung der Gcmeinnütl!igkeit von Selbsthilfegruppen, 
- soziaJrechdiche Regelungen zur finanzierung von Drogentherapien durch einen 

einzigen Kostenträger mit sofortiger Leistungspflicht, 
- A ussciegshilfen für Prostituierte. 

lch halte deshalb auch die Untersch.eidung von Recht und Geld als zwei verschie­
dene Steuerungsmedien für :wmindest mißverständlich." 
Wenn ich mich im folgenden gleichwohl mit zwei Beispielen aus dem Bereich des 
Strafrechts und des Seuchen rechts befasse, so hat das einfach seinen Grund darin, 
daß es sich hier um die 3m heftigsten umstrittenen Regelungen handelt, bei denen 
auch die Frage ihrer Effektivität hoch kontrovers ist. 

~ Vgl. dazu M. Lowo>ch, Arbe"Hech,lic~e und perSÖnli c hk~,t.<rechdiche Probbne VOn AIDS. 10 : B. Schü­
nem.nn/G. PfeiH,.,., Die Rcch15problemc "on AIDS, ß~dcn-ß.dt" 1988. S. }07-H' und I.JC1icd,·­
mann, F.mil icnrechlliehc Probleme Im Zw.mmenI.,ng mll AIDS, In: B. Sc!.ünm .. nn/G. N,·iffer. eb<! .. 
S . H)-j71. 

6 Gecen einen veren gten .Maßn.hme-Begriff. ,,",cndel Stch ~uch G. Frankenberg. AIDS - Grund gcscl> 
und Seuchenrceh" ZRP 1989 (im ErschcUlcn). - GleIchwohl u[llcrsch(' ,dCt er .ueh 7.\VI.chen d"n 
S'cu'Tlmgsmedi('" Rc-chl und Gtld . Oem Recht ordnet er 4U : scuchcn{echtllche Überw"chung und 
S""kllonen, SIr,frcchl oder ~lv;lrecholicht Haftung,bestlmmungen . Dem Geld: Fin,nz,crung VOn 

Aulkl'rungs- und Forschungsprogr:unmen. ßerellstflfung von Ausstlegshilfen. Unterst ützung von 
SdbSt~ilfce,""c~tunsen . Aber In welcher -R&htsform- (Iidlt d.s Geld? 
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]. Teil: Zur Wirksamkeit von Rechtsnormen, insbesondere denen des 
Strafrechts 

I. Normen lind Rechtsnormen: Das BeIspIel der Pönalislerung ungeschützten 

Geschlechtsverkehrs 

Was geschieht, wenn eine Nonn zu einer Rechtsnonn, und speziell zu einer Norm 
des Strafrechts wird? Durch diese Transfonnation wird nicht nur eine staarliche 
Sanktionsdrohung eingeführr. Es kommen noch weitere Merkmale einer Rechrsord­
nung zum Tragen: 

- Die Sanktionsdrohung muß realisierbar sein durch Aktivitäten von staatlichen 
Verfolgungsorganen (durch polizeiliche Kontrolle, durch Kooperation mit der 

Bevölkerung; von deren »Anzeigebereitschaft« hängt viel, wenn nicht das meiste 
ab). 

- Die Sanktionierung erfolgt im R~hmen gcrichdicher Verfahren mit ihren spezifi­
schen Anforderungen (insbes., wie wir noch sehen werden, hinsichtlich der 
Beweisbarkeit des Geschehens). 

- Eine Sanktionierung setzt die Klärung der Verantwortlichkeit, der Zurechenbar­
keit von Handlungen zu bestimmten Tätern voraus (in unserem Bereich werden 
vor allem Fragen des Vorsatzes relevant und die Konstellation von T~ter / Opfer 
mit den Fragen des Eigenrisikos und der Selbstgefahrdung). 

Auf diesem Hintergrund nun zur ersten Norm: Wer H1V-tnJiztert 1St, darf kemen 
ungcschüt-zten Geschlechtsverkehr mit Partnern allsuben. die meht über die Irlfek­
llon dufgeklärt smd. 
Diese Norm k.mn einen Bestandteil von Aufklärungskampagnen bilden; sie kann 
dadurch Zu einer Norm des Strafrechts transformiert werden, daß an ihre Übertre­

rung eine Sanktion geknüpft wird, übcr deren Verhängung in bestimmten Verfahren 
kompetente Personen n:ich bestimll1ten Kriterien entscheiden. Die Frage ist nun, ob 
zur Befolgung dieser Nonn Aufklärungskampagnen hinreichend sind oder ob diese 
Nonn zu einer Rechtsnorm transrormierc werden soll, weil erst eine Sanktionierung 
zu einer Verhalcensänderung führ!. Es geht also um die präventive Rolle des 
Strafrechts, d. h. in unserem Bereich vor allem um die präventive Rolle der entspre­

chenden Gerichtsentscheidungen. 
Die bloße Androhung einer Sanktion ist gewiß nicht hinreichend für eine Verhal­
tenssteuerung. Das Beispiel der Gurcanlegepflicht zeigt ja, daß es vor allem die gute 
Komrollierbarkeit von abweichendem Verhalten ist, die die Wahrscheinlichkeit 
einer Sanktionsverhängung in einem solchen Maße erhöht, daß man die Norm 
befolgt. Genau dieses Merkmal ist aber hier nicht gegeben. Es existieren zwar 

strafrechtliche Verboce oder Gebote für den Bereich des Sexualverhaltens. Die 
Normadressaten können demnach wissen, was gebolen oder verboten ist. Aber die 
staaclichen Organe und auch andere wissen nicht, was utsächlich geschieht, und sie 
wissen auch nicht, welchen Einnuß strafrechtliche Normen auf das Sexualverhalten 
haben. 

I. Die SituflLtOn der Entdeckung durch staatliche Organe 

Damit komme ich 'Zum ersten Spezifikum von Rechtsnormen neben ihrem Sank­
tionscharak!er, namlich den Akrivitäten der sta.lrliehen Organe. BEi den Fällen mir 
HIV-Infizienen, die gerichtsbekannt werden, ist ja vor allem von Interesse, wie SI/? 

überhaupt bekannt werden konnten. Wenn eine Infektion verheimlicht wurde, wie 

hat dann der andere Sexualpartner davon erfahren, und unter welchen Umstanden 
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:z6:z haI er Anzeige erSLanet? Wenn beide von der Infektion eines Partners wußten - wie 

im Fall des AG Kempten7 -, wie konnte die Sache dann überhaupt zur Kenntnis 
staatlicher Stellen gelangen?s Wer sollte eine Prosütuienc anzeigen, deren Kunde 

der Kondompflicht nicht nachkam? Die Situation der Entdeckung ist aufschlußreich 

fi.ir die Art und den Grad der Selektivität der Strafverfolgung. Die Dunkelziffer im 

strafrechtlich geregelten Sexualhereich dürfte ungemein groß sein. Um sie verläßlich 

erhellen zu können, müßten die st3arliche KontroJle und die soziale Denunzi;"ttions­

neigung in einem Maße gesteigert werden, die weit über das hinausgeht, was im 

3. Reich bei der Anwendung des sogenannten Blmschutzgesetzes9 geschah. 

Bei solchen Parallelen mit dem Nationalsozialismus ist größte Vorsicht geboten. leh 

stelle allerdings fest, daß im Rahmen der AIDS-Diskussion eine Bezugnahme auf 
den Nationalsozialismus erfolgt einmal im Hinblick auf die damalige Verfolgung 

von Homosexuellen. Zum anderen werden allgemeine Assoziationen heraufbe­

schworen im Zusammenhang mit einem drohenden Überwachungsstaat. Worauf ich 

mit einer solchen Parallelisierung hinweisen möchte, sind die sozialen Kosten in 

Form polizeilicher und privater Schnüffelei und DenunLiation, die man anscheinend 

in Kauf zu nehmen bereit iSI, wenn man ein strafrechtliches Verbot im Sexualbereich 
durchzuführen beabsichtigt. 

Ein kleiner Exkurs zum sog. Blurschurzgesetz der Nazis von [935 dürfte informativ 

sein, weil dieses GesetL ein aufschlußreiches Beispiel für eine Regelung des sexuellen 
Intimbereichs ist. 'O 

- Es enthält u. a. Regelungen zum Sexua]verhalten mit Strafdrohung, vor allem ein 

Verbot des außerehelichen Verkehrs zwischen Juden und »St~atsangehörigen 

deutschen oder artverwandten Blutes- (§ 2); nur der Mann wird bestraft, und 

zwar mit Gefängnis oder Zuchthaus bis 7.-U [5 Jahren (§ 5). (Tatsächlich. wurden, 
zumindest anfangs, Strafen zwischen 5 Monaten Gefängnis und 2 Jahren Zucht­

haus verhängt. ") 

- Die Metapher des ,.Blutes_ wird Von den Nazis beschworen. Im Fall von A TDS ist 

diese Metaphorik wörtlich LU nehmen, auch wenn die alten metaphorischen 

Gehalte sicherlich noch mitschwingen. 

- Es wird die Volksgesundheit betont, und damit der Wert des Kollektivs gegen­

über der Einzelperson. " 
- Unsere spezielle Frage ist nun die, wie die vielen Fälle damals überhaupt zur 

Kenntnis von Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgerichten gekommen sind. Aus 

den S~ehverhalten ergibt sich das leider nur ganz selten. Wenn es bekannr ist, 

7 Uneil oom I. 7.1988, In: NJW 1988, S.lJ IJ ~ A1FO 1988. S.640. 
S Vgl. d.lZU luch C. Prmwl(z, AIDS-Bekampfung - Aufgabe od"r Sdb,uu(g3bc des; St,.,fr,-chu;?, In: KJ 

1988, S. )04-J09 (lo5 L). 
9 G=tZ zum SchUlz<: de< d~ulSchen Blu"" und d .... deulSch~n Ehre vom 15.9. '9H (RGBI. I, 1146). 

'0 Imeress""t wären ,uch Infonn,"on~n zur Pr""" der Verfolgung und Bestrafung yon Homo<<xudlcn 
unI" der .t"·,, F<l."ung des § 175 SIGB oder auch § 17) StGH,. F. (Blul5chandc ZWISchen Verwandten). 

1 I Vgl. R. Lcpptn, Der Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehr~. Ein Überblick libcr 
Rechtsprechung und Schrifttum, ,n: JW 19)7, S. ;o76-}o81 (}080). Da eme Mcldcpnicht an das 
Relcl"lusuzfllumlcrJum bes[.ncl. SInd w,r auch gut m{onntert uber cl" F.\JI.ulkommen. Bis ,,,ritte 
Oktober 19)6 (also n<lcn ca. 1 Jahr Geltung) waren '99 recllt.skf'f,,~c Uneile e'ßlngen; bIS zum 
~5. 11. 19J6 war~n I Lj schwebende Verfahren gemeldet. Vgl. R. Fr. !Skr, Ein J~hc Blu"chulzrcchtspr<· 
chung In Dcu",'hl.nd. Erfahrungen und Lehren, on, Deutsch", Slr3fr«ht 19)6, S. )&J-)97 09~ L). -
fundSlcUcn der Uneilc bIS 7.Um I L 10. 19J7 (davon H dc< RClclugenchts und 4 der un,eren lnSlanun) 
finden SIch bel R. Lcpp,n, ,·bd. S. )OS I. - Welches A ",maß VOn KonlrollinlenSll.1t, DonuI\ zlamentum 
(.An>.clgebe","schlft.) und In<t.an·Lcneifer verb''ßt SIch h,n!<r die.;en Zahlen ... 

I> .. Mitle,d m" dem Sch,cksal des einzelnen w:ire falsche Senllmental it.t, die n,eht 3m Platze !51, wenn es 
um d" deulSche Volk geht.. Kuhn. D,s ßlul5churzgeS<lz In der strafrechtlichen ['raxIS, In: Deutsche 
Jusuz 19)6, S. 10~8. - •• Üb., d.r P.,",on steht das Volk .• RGS, Bd.7L, 148 ('49) vom ~8.1. '9\8. 
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dann handelt es sich um Fälle einer Polizei-Rnzia oder einer Denunziarion durch 
Bekannce.') 

Umso ausgiebiger werden dann die geübren Sexualpraktiken geschildert. 
Mit dem Schweigen über den Hergang der Enröeckung verhält es sich in den 
neueren Urteilen gegen HIV-Infiziene ganz :ihnlieh. Wir können nur vermuten, daß 
die polizeiliche Registrierung eines [n(izierten zu Suchakrjonen im Kreis der 
Kontaktpersonen führte oder daß vielleicht - im Fall des AG Kempten - der 

ungeschützte Verkehr im Zusammenhang mit einer drohenden Ausweisung bekannt 
wurde ." 

.2. Ver/ahrensanforderungen, Insbesondere Bewel>probleme 

Es gab bislang keinen fall vor den Strafgerichten, in dem es um die tatsächliche 

Infizierung eines anderen ging. Alle Fälle beziehen sich auf versuchte gefährliche 
Körperverletzung oder versuchten Totschlag. In allen veröffenclichten Gerichtsur­
teilen ist die Konstellation die, daß m:m einen infizierten ~ Tater« erwischt hat, der 
mit einem "Opfer« ungeschützren Sexualkoncakt hatte, ohne dieses »Opfer~ tat­
sächlich zu infizieren. Diese Konstellation ist nur zu verständlich, wenn man sich 
die Beweisschwierigkeiten näher betrachcet, in die man im F21J einer beiderseitigen 
I nfekeion gerät. Wie wäre nachzuweisen, wer wen eigentlich infiziert hat?'I 

Würde es sich herumsprechen, daß es in den veröffentlichten Gerichtsentscheidun­
gen immer nur um Fälle von versuchter gefährlicher Körperverletzung oder ver­
suchten Totschlages ging, daß in keinem Fall eine tatsächliche Infektion sanktioniert 
wurde - weil dies eben nicht beweisbar war -, könnte ein tTiigerisches Sicherheitsge­
fühl in der Bevölkerung verstärkt werden. Deshalb bemerkt Herzberg'6 in aller 

Offenheit; .Es ist ja auch sonst nicht üblich, daß verantwortliche Ratgeber dem 

Deliktgeneigten reinen Wein einschenken, wenn über die praktischen Stra(folgcn 

gesprochen wird." 

') Die EntdcckungssIlulllon Wird be, der Slchverluhj,childerung bum mllge,eilt. Ausnahmen: Der Vater 
ubur>.<d,\ das P~a.r (LG Augsburg vom '9. " . '935, JW '9)6. 7\0); In e'nem Bordell WIrd "n< 

Poti~ ... ·azz,a durchgcfuhrl (RGS, 7'''' vom 7. '. '9l7 = JW '?37. 468): c,n M.tnn vtrfolgt d>< Pa,r on d" 
Z,mmer, hol! elMn Pohcibe:U1llen (RGS, 7',7 VOm 7·\. '937 = JW '9J7, 467) ; y,elle,ch, hat der 
Ehem,nn den .Juden- .ngcZ~tgl, der mll Jer "Vert('C,er-Ehef"u Eisa R. UnzudH wldem,,,irlicher Art 
getrieben. h,t (RGS, 7),,64 ,·om )L ).1939). 

'4 Übcrhaup, ,md Au.I.,,<!« ,n den veröffentlidnen Urteilen ubCrTepr .. ~n"ert: LG Munchen Y. 
'0·7· '987 (AIFO '987, G~S) : Fr:m.ose; LG Nurnbcrg-Fiirrh Y. ,6. ,I. '987 (NJW '9&8, '3' ,): Amen­
hner; AG Kcmp"·n v. '.7.'988 (NJW '988,23'3): [ulien". 

'\ Nur ,n eitlem Urteil (LG Münch~n v. 10.7. '987. AffO '987.648) wIrd mngeteil" daß un'er mehreren 
.Opiern_ s,ch .uc), eine Inli".I".'e Pt"on befand. Ab," die,er f.1I Wird n,ch, we,te, behandeh, ;ond~ro 
nur der F,1l c'nc, VC'1lc,",.!ugulIg aufgegriffen, bc, dem ~, aber zu kemer Infekllon gekommen w3r. Dc. 
T:ite. wurde w~gcn Sehuldunfiilugkw 111 eone psych,,"mchc An,talt emgow,e",o. - Zur llewcISunmog­
lichk.u be, zwelSc,ugen lnfekllonen s.M. Brum, AIDS, Alhag und Rechl, m: MDR ,,87, S.)IJ-JS8 
(;)6): de" ., AIDS. ProStltUIIOn und das Str.fr",I", In: NJW '987, $.693--69\ (6931.). 
Nuo '" .lIerdings CIn Urteil de, AG H.mburg-H>rburg .. gangen (am '7.'. '989- 61 '-40~ /88 Sch'; .ol 
Js 14188) ,n "nem Fall, on dcm eon Monn .elnc (fnibe,e) freund,n Mch Auff,ssung des Genehu 
Lllslehlich IRfi"crt •. Der Angekl.g,e wur.Jc .ber doch nur w{·gen ve"''''>lET gel,hrllcher Korpervcrlc,· 
zung bestraft (zu zwetJ.hren Frein<llss«.ue ohne Bew;ihmng), weil mehl gehl'rt werden konn,e, ob die 
Ans,cckung berc", erfolgte, be\·or der Angtkhg," "",11 ... doll er HIV-Trägcr ISI . Du Geneh, führt 
allerdings aus: . Oie h,t! ausgesprochene Strafe kann nur den Sinn h,ben, rur die g~-schäJigtc Zeug'" ,'me 
An Genllgtuungsfunkllon:tu erfüllen, dito VIelleicht d'7U g"'gTl~t lSl, d,ß l'C ihr SchICksal L~w3S le,ch,er 
,rogen kann. Ob d", Uneil "lne spez,alp':':'"L"nllYt· Wirkung für don J'>ngckhgten selbSt hat, kann das 
Gc",h, ",ein bCllrl.ilen. Ei ne generalpr~"ctl\''''' Wirkung muß das Gench, eher bezweifdn. ,,'eil 
möglicherwe"e dieses Uneil dnu füll((, daß SICh pOIenuelle HIV-T,:;gcr mch. durch emen Test 
unter<uchcn ,""en, denn w enn 51. ",dll w,ssen, daß SIe H\V·,n(iz,crl slOd, br,uchcn SIe weder ihre 
Lcbcnsfühnong zu ändern noch Bc"rafung zu furch'en .•. 
Lur InfiZIerung In engen persönlichen BeZIehungen vgl. F. He!7.()g/C. Ncstler-Tremd, AIDS und 
Strafre<:hl- Schrecken,Yerbreltung oder Normsubilistcrung?, ,n: Slr.fvcne,Jiger '987, S. }6l>-}7' (J70) . 

• 6 R. D. Hcnbcrg, D,e Str.ofdrohung .1" W:!ffc ,m Kampf gegen AIDS, '0: "'lW '987, S. '46'-'466 (. ~66). 
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J. Das JUTlSlische Interaktions-Modell: Täter und Opfer 

Auf die Fragen der ser:\frechtlichen Dogmatik gehe ich niche näher ein, also etwa 

d:\rauf, ob eine Infizierung als gefährliche, schwere Körperverletzung, als Vergif­

tung oder Totschlag zu subsum ,eren ist. Ich behandele auch n ich t die feinheiten der 

Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit. Die Problemarik 

wird auch so formulien: Wo liegt die Grenze zwischen eigenverantwortlicher 

Selbstgefährdung und zugefugter Fremdgefährdung ? In der RechtSprechung wird 

auf das »überlegene Wissen« des [nfizienen hingewiesen. auf dessen »irnumsherr­

schaft«. Liegt aber wirklich immer eine »wissentliche Tätlschung~ des anderen vor, 

wenn der eine den anderen nicht informiert? Vcrh:ilt sich nicht derjenige. der sich 

nicht über den Zustand des mdcren versichert, pflichrwidrig - zumal nach jahrelan­

gen Aufklärungskampagnen ? Ist der "Risikounwissende« niche ebenso verantwore­

lich wie derjenige, der seinen (positiven) Zustand kenne? 

Ich habe den Eindruck, daß die juristischen Kaeegorien, die ühlicherweise zur 
Beschreibung psychischer Zustände verwendet werden, höchst untauglich sind, um 

das Geschehen in intimen Beziehungen adäquat :w erfassen. - Auch die Unterschei­

dung von Tater und Opfer wird problematisch. In meinem Ausgangsbeispiel des 

Sicherheitsgurtes handelt es sich um eine einsame Tatigkeit, bei der der Tater 

eventuell mit dem Opfer identisch ist (von den volkswirtschaftlichen Schäden durch 

UnfaJle einmal abgesehen). Ein anzeigebereites Opfer fehle in der Regel. Zur 

Erfullung der Kondomanlegepflicht gehören immer zwei - nur macht es hier keinen 

Sinn, zwischen »verantwortlichem" Tater und anzeigebereitem Opfer zu unter­

scheiden. Denn warum wird das Verhalten der Freier nicht als eigenverantwortliche 

Selbstgef"ahrdung angesehen? Und seit wann sind immer nur die Prostituierten die 

Tnfiziercen?'7 

Eine durch das Strafrecht stabilisieree Norm kann den Effekt haben, daß die leute, 

die »Normalen«, glauben, daß diese Norm auch befolgt wird, man ~Iso keinen 

SeJbstschutL mehr br~uch!. ,& Die strafrechtliche Komerkarierung sieht dann so aus, 

daß durch die Gerichtsurteile ein Sicherheitsgefühl bei den ~Opfern" entstehen 

kann, das mr Vernachlässigung des Selbstschutzes, der eigenen Vorsorge führen 

kann. 

Bruns empfiehlt deshalb totalen SelbstSchutz; auch das "Opfer~ ist ver~ntwordich. 

Aber schafft das nicht eine Atmosph:ire des Mißtrauens. des Verdrtchts gegen Jeden? 

Sexuelle. d. h. in der Regel enge Beziehungen, bieten gewöhnlich keine geeignete 

Basis für Mißtrauen. Von einem solchen allgemeinen Verdacht soll das Strafrecht 

entlasten. Es soll allgemeines soziales »Vertrauen~ garantieren. Vercrauen darauf, 

daß der andere sich, und das ausgerechnet in intimen Beziehungen, normkonform 

verhält. In .. Rjsikosituationcn« - wie immer die zu definieren sind - wird die 

Konstellation von Täter und Opfer, an der das Strafrecht ansetzt, problematisch. 

Und in intimen persönlichen Dauerbeziehungen dürfee das Str:\frecht es schwer 

haben, durch die Hülle von Treue und Vertrauen zu dringen. 

4. Ein Präventions-Szenario 

Das baycrische Programm'9, ein angeblich ~umfassendes Handlungskonzept«. teilt 

die EffektivitätS-Defizite. weil es - um es zynisch zu sagen - einfach nicht 

'7 S .• uch O.Sccw~ld, Zur VcrantwortlichkeJ( des Burge", nleh dem Bundes-Scuchengcs~tz, In: NJW 
'987. S.1I6i-H74 (H7-1) zur Figur des .Storers- und M. Brun., AIDS, ProSll!utlon und das Str,frecht 
(Fn. '5), S. 694· 

18 Vgl. 1'. Herzog/C. Ne.stler-Tremd (Fn. 10, S. )60; C. PrJttwJ!z (Fn. S), S. )07; M. ßruns, AIDS, Prost!­
tuUon und d" Strafrechl (Fn. '\); der,., Nochmal" AIDS und Str,(rech,. In: NJW '987. S. H81 f. 

'9 Oi~ Bchnn,m,chung d,·, ß~ynlSch"n Sll,l<mlnl,lcnurn des Innern vOm '9.5. '987 >.um VollzUG dc:s 
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konsequent genug ist. Wenn die beiden Ziele darin bestehen, Infektionsquellen zu 
erkennen und Infcktionskenen zu unterbrechen, so wäre folgendes Pravencions­
Szenario erforderlich: 

Es müßten allgemeine Massemests zwangsweise und wiederholt durchgeführt 
werden. Vor der ersten Durchführung eines solchen allgemeinen Massentestes 
müßte eine vielleicht 6monatige Enthaltsamtkeit von Geschlechtsverkehr, der 
jntravenösen Verabreichung von Drogen und anderen riskanten Aktivitäten 
eingehalten werden, damit die Infektion wirklich nachgewiesen werden kann 
(d. h. es muß eine hinreichende Zeitspanne bestehen, damit sich die Antikörper 
auch wirklich bilden können). 
Um die Infektionsketten zu unrerbrechen, wären lebenslange Maßnahmen gegen­

über Infizierten erforderlich: Berufsverbote; Aufsicht; Auskunftspflichten über 
Kontakte; Kontrolle der Sexualkonrakre; perrnanenre Kontrolle von Ausländern 
und Einreisenden; Absonderung von "Uneinsiehrigen d (Helgoland!). - Das 
ganze müßte begleitet werden von Maßnahmen gegen die VerbreitUng einer 
trügerischen Sicherheit in der Bevölkerung. 

Die bayerischen Richdinien gehen dagegen von bestimmten "Risikogruppen« aus, 
bei denen »Ansteckungsverdacht an"l'.unehmen. ist: d. h. vor allem Prostituierte 
(aber nicht deren Kunden) und i. v. Drogenab!üngige sowie Ausländer, insbeson­
dere aus Gebieten mit einer großen Infektionsquote; daneben natürlich auch gegen 
tatsächlich Infizierten. (Der Einstellungstcst für Beanltenanwärrer hat eher präven­
tive Funktionen hinsichtlich des Staatssäckels.) 

Mit dem Entwurf eines derartigen Präventions-Szenarios behaupte ich nicht, daß die 
Verfechter einer »harten Linie« eigentlich, im G runde solche Maßnahmen anstreben 
und das nur noch nicht offen zu fordern wagen. Ich behaupte auch nicht, daß sie 
solche Maßnahmen eigentlich verlangen müßten, wenn sie konsequent erscheinen 
wollten (wobei "konscqueor« hieße, daß ein Nullprozenc-Risiko erreicht werden 
sollte, was vermuuich gar niehr in ihrer Absicht liegt). Ich mochte mit diesem 
Szenario aber auf die Gefahr hinweisen, die in einer .Logik der PerfektibiJität« liegt: 
Alle Präventionsmaßnahmen lassen sich perfektionieren, noch effektiver gestalten, 
ohne daß man ein Nullprozent-Risiko für realistisch zu halten braucht. Es genügt 
die komparative Logik, es immer noch effektiver machen zu wollen. Jede bislang 
praktizierte Maßnahme har ihre Mängel, sie ließe sich verbessern - ohne daß klare 
nontlative Grenzen abzusehen wären. Im Gegenreil: Das rechtsdogmatische Voka­
bular steht bereit; es kann -bei Bedarf« akru~lisiert werden, ohne daß es dagegen 
irgendwelche .innerdogmatischen« Schranken gäbe. Denn was wäre ·man nicht 
bereit zu tolerieren - auch unter den Stich worten der» Verhähnismäßigkeit« oder 
des .Übermaßverbors« -, wenn es um die massenhafte Rettung von Leben gcht?'O 

5. Symbolische Politik 

Wer nun gleichwohl für die Verwendung des Strafrechts zur Bekämpfung von AIDS 
plädiert, wird damit Zum Verteidiger einer symbolischen Politik, wie etwa das AG 

Seuchcnrtchts, d,·s Ausl~nd"r<chlS und d" Polize"echlS 1St ,bgl'druckt bel G. Fr.nkenbtrg, AIOS­
Bdt:impfuns Im Ruh!!:I.!It<l.,t. Aufklärung - Z" .. · .. 1I' .. S - Pr~vcn!lon~ ß3.dcn-BAdc.n 1988, S. li"?'"""""diB, \..gl. 
,ueh AIFO '987. s. H6-jp. 

'0 • Je größer und fo)gensch..,er~r der mögfrchenvclSc tllllrelend. Schaden 151. desto bcl,.Iender kann die 
zur Schad<mabwcndung gccroffcn< M.ßn>h me seln ... 0,. Volk'g",undhcu und der Schu," der Bürger 
vor ,']ner tödlich vr rhufendcn anstcckendm übertrngbaren Krankheit SInd überragende G~melnsch:JlS­
t;ülcr, die auch unI" Umsländen schwerwIegende Eingriffe In die Red"e Cln~elner rechtfertIgen .• 
(VGH MÜllchcn. Beschluß v. '9.5. t9SS. NJW 19SB. S,'J I S (LJ '9 1.)). 
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Hamburg-Harburg.· ' Symbolischer Gebrauch von Rechtsnormen heißt nun aller­
dings nicht, daß diese Normen keine Wirkungen hatten und nicht wirksam wären. 
Nur sind die Wirkungen andere als die Erreichung von Normkonformität. Was 
durch symbolische Strafrechlsnormen üblicherweise geschaffen wird, ist eine dop­
pelte Moral - in dem Sinne, daß man damit rechnen kann, daß die Leute bei 
Befragung sich zu dem erwünschten Verhalten bekennen, aber damit nichts über ihr 
tatsächliches Gebaren aussagen. Diejenigen, die sich zu den Normalen und Gesun­
den zählen, werden in ihren normativen Überzeugungen gestärkt. 

/1. Zwangstest 

Bei meinem zweiten Beispiel kann ich mich kürzer fassen. Es geht um die vom VGH 
München" bestätigte seuchenrechtliche Norm, daß derjenige, von dem "angenom­
men" werden kann, daß er »ansleckungsverdächtig. 1St, SIch einem Test zu unterZIe­
hen hat. 
Einem Test kommt diagnostisch Bedeutung zu, wenn bereirs Sympcome vorliegen. 
Bei sympwmlosen Becroffenen hat der Test keinerlei ther,tpeutHche Konsequenzen. 
Unter Gesichtspunkten der Evaluation liefen: die Durchführung eines Tests einen 
weiteren Fall für epidemiologische Untersuchungen. Die entscheidende Frage nach 
der präventiven Funktion von Tests betriHt das Problem der Verhaltenssteuerung 

aufgrund des WIssens um das Testergebnis. 
Alles hängt also von der Beantwortung der Frage ab, wie sich die drei Gruppen von 
Personen verhalten: Getestete mit positivem Befund, Getestete mit negativem 
Befund und Ungetestete. - Von dcr Durchführung eines Tests verspricht sich der 
VGH München eine Beeinflussung des Verhaltens: Wer Kenntnis von seiner HIV­

Infektion hat, verhält sich verantwortungs bewußter als jemand, der keine Gewiß­
he.it hat.') 

Diese Annahme läßt sich nicht dadurch in Zweifel ziehen, daß man sagt: Die 
Empfehlungen für eine Veränderung des scxuellen Verhaltens würden allgemein, 

" s.o. Fn. 'S. Zu d~n S'rah,dcn Im BCITlCh von AIDS vgl. lu"h die folgenden Au,führung~n: .Ein 
~tclchdHn( cln$C(Zban"s P.-ävt"ntlonsmH(el ~ da..!. die [n{ekllon5~'C'gc - wenn mehr zu unterbrechen, so d.och 
- zu vc"n~cn hile. und so AIDS-propbyl:d<llseh WIrkt, I" d~ S, .... frcch, mein, selb .. won" man ( •.. ) 
d.von .usgelu, daß Tltverfolgung tlnd gegebenenfalls Abndung. sozll lpsycholog"ch und Icrn lheoro­
",eh vennmelbar. lls kontr.C,k",ch •. gen.,alprävelll'v~ R.,kuon s,",diche, G~w,h auf krllll",dlc-s 
Unrecht die zukünftige VornJhme d" JIl k"m,menen V"h.l.h~nsw~lSen durch ,ndere I n(i1.1ette «­
schwut .• W. Bouke, S,.,frechtlich. rrobJcmc von J\ IDS und der AIDS-Bekampfung, In: 8. Schüne­
m:u>n/G. Pfciffcr (Fn. 5), S. '71-247 (177)· 
Zur gene~lpr'ivenllv~n Wirkung auf pOlenuelle Delinquenten bfmerk( BOllke (S. 11 ): .' ... um ",tolera­
ble Normbrüche zu unterdruck.n (weno mcht ].u verb",dern. so doch In die Helmlichkw ~u dran!;en), 
.nda"n so Irnmlnogcne AssozLallon und ßfobachtungslernen zu ~rschweren sOWIe die alls"melne 
Normb...folgungsbe'~' LSch.fl zu Slärhn. ( ... ) Wir z,ehen ,uch AIDS-Infiz,erte ,Schon-Opfer.rrater ~Ur 
Vcr:lntwonunb, um u"" - ",.1,1 ihnen - zu helfen und uns - niChl SIe - als 'potinuell. Dell'nquenten. zu 
Iremdgcflhrdllllg,fmcn Sozlalkom,k,en zu mah""n .• 
Zum Phänomen der 'y",bolisehcn Politik lO einem analogen nerelch. der Drogengesetzgebung. vgl. 
\VI. Ha,,>emer, .\'r'ocnllon Im Strafrecht, In: JuS t987. $.1\7-166. 

H Beschluß v. '9. S· '988, NJW '98S. S. ,.) 18. KritISch d""u o. Scewald. Zu den VOr:lusset7ungen der 
Seuchenbckämpfuog durch Blu,umersuchung und ZW3n~s,"lorm'tlon, In: NJW '988. 5.1911-1919 
(1918 1.). 

'J Zustimmend ""<" E. v. Hippe!, AIDS als rl.-.:h.spohmcbe He .... u.forderun g, Ill : ZRP 1987. S. 1'3-)) I 
(,,8) 'u< der Zell (Theo Sommn) vom '7. 2. 1<)87: .Nur deqemge, der weiß, daß e r "ch ang.·"eckl h", 
w)(d emschaf, d.r.uf b<,docht ,rIO, ,ein G",chlcchrsl eb on '<0 emzunchten. d,G er da> AIDS· Virus nlchl 
wel<cnrägt.·, - Als AnalogIe Wird .uch :lngd'ihrl die Fcst.slellung '·on BIUl~ucker und d.s kon,eqocn,e 
Ern.Th nJ ngs ye rh alten. 
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unabhängig von dem Befund geleen.'· Die Frage ist doeh die, ob die Kenntnis eines 
posiliven Testergebnisses das Verhalten tatsächlich in die gewünschte Richtung 
zusätzlich zu der bloßen allgemeinen Empfehlung beeinllußt. Die bislang vorliegen­
den empirischen Befunde LU dieser Fr~ge scheinen die Allugsthcoric des VGH 
München niche zu bcstäeigen!S Ein negatives Testergebnis kann zu leichtsinnigem 

Verhalten führen. Ein positives Ergebnis kann den Ausbruch der Krankheit be­

schleunigen; es besteht Suizid-GcfahrY - Die zusätzliche Frage ist dann allerdings 
die, ob die bislang erforschten Zusammenhänge zwischen Test und Verhaltensände­
rungen durch die Einführung eines Zw~ngstestes verändert werden.'7 

lll. Gegen die falsche Alternative: Aufklärung venus Repression 

Bei den sogenannten "Mjnlmaliscenu herrscht anscheinend die Auffassung vor, daß 
stabile Vcrhaltens:indcrungen nicht dureh Sanktionsdrohung möglich sind, sondern 
nur dureh »Einsicht ... I! In solcher Allgemeinheit formuliert, spricht allerdings das 

Beispiel des Gunanlegens dagegen (mir der Verhaltensänderung nach Einführung 
eines Bußgeldes). Und es wird weiter behauptet) daß die Mischung von Aufklärung 
und Repression für die gewünschte Steuerung von Verhalten dysfunktional sei. '9 

Aber auch im Fall der Gurcanlcgepflicht liegt eine Vermischung von Aufklärungs­
kampagnen und Repression (Bußgeld) vor. 
Zwangs- und Strafandrohungen - so wird behauptet - prallen vom subkulturellen 
Milieu ab. Die Testbereitschafc sinkt, 'Z. B, bei der Androhung einer nament.lichen 
Meldepflicht (wenn negative S3.nktionen damit verbunden sind). - Bei Tatigkeitsver­
boten für infizierte Prostituierte sei damit zu rechnen, daß sie nicht-registriert 
wciler3.rbeiten. (Aber auch bei Entseh:idigung?) Seuchenpolizeiliche Maßnahmen 

führten wm RückLug von staatlichen HilfsangebOlcn, zum Encwg von staatlichen 
Kontrollen. - Damit ist aber nur auf die allgemeinen Effeklivieätsprobleme hinge­
wiesen, aber nichts zur Frage der »Mischung« verschiedener Maßnahmen gesagt. 
Das Programm des freiwilligen Selbsrschutzes und das der amtlichen Überwachung 
schließen sich nicht notwendig 3.US. Es liegt eher eine unterschiedlich starke BelO­

nung der verschiedenen Variablen vor, mit denen sich Verhallen beeinflußen läßl.Jo 

Die eine Str:negie baut mehr auf die Kongruenz in der Zielorientierung von 
Normgeber und Adressaten; die andere Strategie verläßt sich eher auf die Sanktions­

orientierung des Verhaltens, generell auf die Orientierung ~n negativen folgen des 
Verhalcens (ist das schon »Angsr~ ?). Deshalb dürfte die Gegenüberstellung von 

"Menschenbildem«, die den verschiedenen Ansätzen zugrunde lägen - hier der 
.mündige Bürger~, dort der »potentielle Triebtäler« in uns allen - verfehlt sein. Ein 

l~ Vgl. R. 'Roscnorock, A I OS hnn schneller be"~g' w~rdcn (Fn. }), S. '14. 
'5 S. MIchel, HIV-Anlikorp.rtes, und V.rb . J,cn,oinderungen . Llteraturstudit, BerJin 19SH (WZß-P,p'cc 

1'88-'°4)' 
,6 VgJ. R. Roscnbrock, AIDS konn schnclla beSltgl werden (Fn. }), $. t 16, 1> I. 

1] Denn d,durch enmehe" ZWel "'''tere VergleJchsgruppcn, die d« :twongSWCl$C Gc~cst",cn mit po"u­
vemfneg.tlvem Befund. 

2g .. Selb!ötstcueruns. .. -E\o&adu .. smd n3.(urllch v~nns:1Jc.h mit den Konscquen2.C"tl del' AU.$gren('_uns UnJ 

Diskromonlcruns, Wer selb.st 3U< EinSIch. vorSIChtig 'SI, k.nn bcronde" lelch, zu hdug~n Vorwurfen 
gegcnuber den .lJnelnSlch"gen < neogen, die SIch ntcht un erwünschten Sinne ve,h>.l,,·n. 

'9 Vgl. R. Rosenbroek. SO~lale. medizln"ch" und soz,aJ .. .,sscn,cll1lr1ichc Vorau<$<lzungen dtr Pr'vcn"on 
Wld Bekämpfung von AIDS (Fn. }), S. '7; G, F .. nk.nberg, AIDS - Grundgesetz lind Scuchenrccht 
(l'n.6). 

}O Vgl. d~zu H. ROlll~uthncr, Einfuhrung In die Rcchl5So~lologtc (Fn.4), S.ll Ir. 
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268 Modell »rationalen-, d. h. folgenoriemierren Handclns legen namlich beide Pro­

gramme wgrunde. Ich halte es jedenfalls noch immer für ein offenes Problem, ob 
»gemischte« Programme nicht doch effektiv sein können. Generell wird man ihre 
Effektivität wohl nicht bestreiten können; es kame auf bereichsspezifische Untersu­

chungen .m. 

Hierzu läßt sich aus der rechtssoziologischen Forschung sagen, daß die Kommuni­

kation über Recht, d. h. die Thematisierung von Rechtsnormen in Interaktionen -

:lls Voraussetzung für deren "Motivfähigkeit« - umso wahrscheinlicher ist, je 
anonymer und je kurzfristiger, episodischer eine soziale Beziehung ist. In intimen 
und dauerhaften Beziehungen hingegen ist die Thematisierung von Recht meist ein 
Indiz für einen bevorstehenden AbbruehY So gesehen, sind eheliche oder eheähnli­
che Beziehungen nicht gerade der geeignete Boden für eine rechtliche Motjvierba.r­
keil der Beteiligten. Allerdings wird man vielfältige Ausprägungen in den heiden 
Dimensionen intim - anonym, dauerhaft - gelegentlich für Beziehungen zwischen 
Prostituierten und ihren Kliemen wie auch zwischen Homosexuellen mit häufigem 
Partnerwechscl finden können. Hier dürfte es dann durchaus mit dcr Zun~hme des 
anonymen und episodischen Charakters einer Beziehung Ansatzpunkte für rechtli· 
ehe Steuerungen geben.!' - Ganz a.nders stellt sich die Lage bei i. v. Drogenabhängi­
gen dar. Ihre Situation ist von vornherein rechtlich bestimmt, nämlich illegalisicrt. 
In solchen Beziehungen dürfte Recht eher unter Aspekten der Verheimlichung 
gegenüber offiziellen Organen thematisiert werden. (Das gilt vermutlich auch für 

die Situation von Homosexuellen unter der alten Fassung des § [75 StGB). Als 

Variante einer offiziellen Illegalisierung ist das Ausmaß der sozialen Srigmatisierung 
von Prosrituierren und Homosexuellen sters auch bei der Frage nach der Motivier­
barkeit durch soziale Normen, die nicht der eigenen Subkultur entstammen, und 
durch Rechtsnormen zu bedenken. Die Kommunikation über Normen kreist dann 
vermutlich eher um Strategien der Verheimlichung. Es geht um die Verringerung 

der Entdeckungswahrscheinlichkeit und nicht um die offiziell erwunschtc Ände­

rung des Verhaltens. 
Aufgrund dieser Überlegungen sind die Chancen für eine morivationale Verhaltens­
steuerung durch Rechtsnormen im Bereich der diversen sexuellen Beziehungen und 
zwischen i. v. Drogenabhängigen als äußerst gering einzusch:uzen. Aber es handelt 
sich nur um Überlegungen; empirische Untersuchungen stehen aus. 
Die Anwendung der verschiedenen Motivations- und Interaktions-Modelle juristi­

scher und soziologischer Provenienz auf den mit dem Kürzel AIDS bezeichneten 
Problem komplex erweist deren begrenzte konzeptuelle Tauglichkeit. Während die 
Strafrechtliche Dogmatik ein kognitives und willensorientiertes Handlungskonzept 
zugrundelegt (IVobei die Figur des bedingten Vorsatzes nur schwer dem tatsächli­

chen Motiv;nions-Haushalr angemessen sein dürfte und d~mit ihre Funktion als 

externes Zurechnungs-Muster deutlich macht), gehen die soziologischen Hand· 

lungs-Konzepte von einem zie!oriemierten, Kosten und Nutzen von Folgen (auch 
Sekundärfolgen wie Sanktionen) abwägenden Akteurs aus. Gemeinsam ist den 
juristischen und soziologischen Ansätzen ein "puH·Modell« des Handeins, also ein 
Modell mit einem zweckrationalen, zielorientierten, willensbestimmten Akteur, 

J I Man denke .n dic Gesch,d\le von EhekOl\lIik(cn bIS tur Sd,.,dung: vgl. zu dm rednssoZlologlschm 
ßdunden H. ROllleUlhner. tbd., S. 8411. m w. N. 

j> Ger,de bel Homosexuellen durfIC .bcr die Mischung von Inum".' und KurlinstlgkCH Probleme 
bere"en. D,. bnn dlnn dl~U fi.ih", n, daß Rech( ers' nach Auflö'" ng emer auch kurdnsugen Bnlchung 
,h<ml'IS'Cn Wird. Aus AIDS·Bera tungSStelien smd Fälle bebnn(, m denen nach der Beendigung einer 
BezI"hung ctn Ponner den and eren 3nZt lg', w eil C"!" ;Im ",fiXIert habe. Solche AnzeIgen schemen 111 der 
Rtgrl von der S, .. '15,nw.h5ehal! meht WO"er verfolg( zu werden. 
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dem ein »push-Modell~ gegenübersteht, wie es e[Wa von der Ps)'cho~nalrse vertre­

ten wird, aber auch von einigen Ethnologen mit einem hydraulischen Aggressioos­
oder Trieb-Modell. - Die Sphäre des einsam kalkulierenden und sich cncschließen­
den Subjekts wird überschritten in ziemlich dürren Interaktions-Modellen: in dem 

von Täter und Opfer (aufgelockerc durch formen der Mittäterschaft, der Selbsege­

fährdung etc.) auf strafrechtsdogmatischer Seite oder in dem mit den oben beschrie­
benen Dimensionen von intim-anonym, dauerhaft-episodisch (hinzugefügt wird 
mirunter noch die Charakterisierung als symmetrisch-asymmetrisch) auf soziologi­
scher Sei te. 

2. Teil: Zur EvaluatIOn rechtlicher Maßnahmel1 

Tm zweiten Teil meiner Ausführungen gehe ich nicht mehr weiter der Frage nach, 
ob rechtl iche Maßnahmen wirksam sind und welche Wirkungc::n sie zeitigen . Ich 

wende mich nun dcr methodischen Frage zu, wie m;ln eigenrlieh feststellt, welche 
Wirkungen recheliche Maßnahmen haben und ob sie wirksam sind . Die damit 
angezeigte Abgrenzung von Prävention und Evaluation, d . h . die Zuordnung be­
stinunter Maßnahmen zu einem dieser Ziele, wird in der AIDS-Diskussion nicht 
immer klar vorgenommen. Ein Grund liegt sicherlich darin, daß die Exekutierung 
derselben Maßnahme durchaus beiden Ziele d ienen kann. $0 mag die Durchführung 

eines einzelnen Testes als Beitrag zur (cvaluativen) Datengewinnung interpretiert 
werden; ihr wird aber auch die Funktion zugeschrieben, durch Verhaltcnsbeeinflus­
sung der Weiterverbreirung von Infektionen vOr2.ubeugen. J1 Aber beide Ziclkom­
plexe lassen sich theoretisch auseinanderhalten . 

Eine umfassende Evaluation hat einmal den Zusammenhang zwischen Programm 

und Befolgung zu erklären, und sIe hat den Zusammenhang zwischen Befolgung 
und Zielerreichuog samt Nebenwirkungen z.u klären. rör diesen Zusammenhang 
sind insbesondere Theorien über Infektionswege, Infektjonswahrscheinlichkeit und 
Inkubationszeit von Relevanz . 
Unter dem Aspekt der Evaluierbarkeit erweise sich mein Ausgangsbeispiel der 

Gurtanlegepflicht als ein extremer Fall : 
- Die Befolgung des Gebotes ist nicht nur für die Polizei gut kontrollicrhar; es ist 

auch für den Evaluationsforscher gut bcobachtbar. 
Der vom Gesetzgeber erstrebte Ziel zustand ist leicht definierbar und fest5ccllbar, 
nämlich die Senkung der Zahl der Unfalltotcn und -verletzten. 
Eine kausale Zurechnung der Auswirkungen im Zielzustand zum Ausm:lß der 

Befolgung des Gebotes ist möglich. Der Effekt einer höheren Befolgungsquote 
tri te unmirtelbar ein; es sind nur einige saisonale Bereinigungen bei der Quote der 
Unfallopfer erforderlich . H 

H B ... le Aspekte W<rdfll \'om VGH München ""geführt: "Jn diesem Zu " mmc"han~ 'SI darauf I"nzuwel­
sen, dJß die E,mmlungcn n,eh §§ ) j i. BSeueh. nG auch d~m Zweck dienen, emen Überblick tib .. die 
Ausbrcltung des lilV-Vitus In der Be\'olkerung .lIg.mcm und 'n beStlmmlen Gruppen zu gewmn.n und 
11m die vom Ast . gerügte un"cI,,·« Dat~"b>S15 lU '·erbre'tem .• (VGH MUnchrn, n"schluß \'. ". j . '988, 
NJW '98~, 23,8 (,po)) 
. Es muß vom Asl. erw'rtet werden, d.ß.r Sleh d,c, er E,kennln" olcht verschließ, und den - ,ull\mällig 
angeordneten - behördlich", HIV-TeSl als das SIch t. W3S er OSI. nämlich eon,· welt vorgeschobene 
gesundh clIsbehö rdl ichc Ermllliung. die von ihrer Aul,;.lben<lcllu ng her auch bel nUr "n,fem,<m 
An$le<:kungsverdachl geboten I." um der WCI(ervcrb,ellung cl"r AIDS-Erkrankung vorzubtugcn .• 
(ebd., 5 . 2)1 , ) 

~llnchc Maßn.hmen ohne therlptUuschc Konscquenun (z . B. Mddungcn) d ienen nur der E"alu"lOn. 
H VgJ . d,,,u die Z,},!cn bei E. Ma<burgcr/L. Mcycr, Wirks.mkc" des Sichcrhcn,gunes und Ent \VIcklung 
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27° Anders stellt es sich bei den präventiven Maßnahmen gegen AIDS dar: 
Das Ausmaß der Befolgung des Programms »safer sCXu (bzw. Einwegsprilun) ist 
kaum zu beobachten (geschweige denn polizeilich zu kontrollieren). 
Der erwünschte Zielwstand läßt sich zwar ziemlich klar definieren - anhand der 
Inzidenz und Prävalenz, d. h. der Anzahl der Neuinfektionen und der Anzahl der 
lnfi~ierten; aber seine Realisierung ist nicht zuverlässig festzustellen. - Das gilt 
auch für den zweiten Ziclkomplex: die Verhütung von sO:LiaJer Entsolidarisie­
rung.)! 

Deshalb ist auch eine kausale Zurechnung der Befolgung zum Ziclzustand wohl 
kaum möglich; auch aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Infektion und 
angesiclus der Vielzahl anderer Einllüsse auf den Zielzustand.J6 

Die entscheidenden Probleme bei der Evaluation von Programmen oder einzelnen 
Maßnahmen liegen also darin: 
(I) daß der Grad der Befolgung einer Norm oder der lnanspmchnahme eines 
Regdungsangebotcs festgestellt werden muß. 
(.~) Die erwünschtcn Zielzustände mÜssen nicht nur deflnierbar sein, sondern es 
muß vor allem der Grad ihrer Realisierung festgestellt werden können. 
() Es muß das Problem der KausaLitlit gelöst werden: Welches Ausmaß von 
Befolgung oder Inanspruchnahme hat welchen Beitrag zur Realisierung oder Nicht­
Realisierung der Zielzustände erbracht?l1 
Aus der Fülle der Evaluations-Probleme wähle ich aus dem zweiten Komplex - die 
Feststellung der Ziel zustände, in unscrem F<1.11 also etwa die Anzahl der Neuinfek­
tionen und der Infizierten - den Vorschlag zur Durchführung von Massentests aus. li 
Von einer rigiden PrävenrionsbctrachlUng her wären obligatorische allgememe 
Reihenuntersuchungcn durchzufiihren. Vom Standpunkt der Evaluationsforschung 

der Anl'"S~quOle In der Bunde"epublik Deutschland. VOn der Ausru'tunpvor.;chrilt (1974) zum 
Ve,w.rnung<geld ('984). 'no Zen"hri(, (ür V~rkchrs.slch",h("n '986, S.82--<]1 (84). 

Jl Als Ziele werden ,Ilgemeln gen,nnt dic Srnkung der In(ekltonsr~le unJ der S,erb"'luot~. Sie sollm 
verhutend und hel'impfend "relcl" werden durch 

- Aufdeckun!; und Schließung emzdncr Gdahrtnquellen (di< Früherkennung vOn Infckllonsquellen 
und d,s vorbeugendc Unterbrechen 1'0n Infek!1onskcllen) - wobeI belJcs >u umerbmde" 1St: 

In(ekuon durch Verha.lten (Scxualkoo,oJu, Spmzen) und 1n{ckuon durch ExpOSItIon (Tr:1J1s[us,onen, 
Bluter, S,men-, Org.n'penden, Schwange"ch"',); 

- spczl:tlpravcn"'T Verh~hcnsinderung(.""fl d« Inf'Zlerten und Gef"hn:lN<n Im Einzdfall (~. J'I. durch 
Erhohung der Te«berellsch,(,); 

- ~.ncralprävcnllve Absch,eckung (z. B. durch Str,furlcii< ) 
Die Bewahrung demokratischer Zust.ind. (ohne Au<g,enzung oder Diskrlmlnlcrung von Betroffenen 
oder Gcfahrdeten) w"d mllunter ols .. senslindiges ZIel [onnulicrt; manchm,1 taucht SIe 2ueh neg'lIv 
gewendel unter den ncg"uv<:n Nebenlvlrkullgen "",hcher Maßnahmen .uf. 
Als Nebenfolgen werden In ßClrachl gezo[;eo ' 
- SlIS11l.IJ<lerung der Betroffcnen (bu 7.ur Selb,"mordgofahrdung durch e,nen posluven T<.SI); 
- Diskrlmmlfrung Im 'OZIaI,n N ahbcl"Clch, Beru/sleben; 
- Befl/llr:1chugung des m(onnaltondlen Sclbs<b",,"mmungsrcchts (h,enu s. H.Jung, A!DS Im Blickfeld 

des S,,,,frechts, Saarbrücker Uruve'''''t.<redcn :6. SaarbrUcken 1985. S. \-.6: S. Sim,"s, G.sundhell'­
r~chtliche Aspekte der Bekämpfung von A!DS,"" A!FO ,,86, S. 210-'14); 

- Gtf.Ü1rdctc enrzlehen SICh )~d c r staatlichen Konlrolle; 
- Trügerischts Gd"hl der Sich"h.n bel den Nieht-Belro(f'-nen. 

)6 Vgl. R. Rosenhrock. Sozl.le, mediZinISche und s021l1 ... ·lSsen;chaltlich~ Voraussetzungen der PraventLon 
und ßck,mprung von AIDS (Fn. j). S. '7. 

37 Jn den unl.rsch .. dlichcll Moglichkollen der Fc5tmllu>Jg der Befolgung und de, E,reIChung der Zicl7U­
,linde liegw die ent"held<nden Untorschled. 7.wlscheT! dem Gurun lege· BeISpiel und dem der AI DS­
Pr.;VCnllOn - und nicht so sehr 'm unt.rschledlichen ,!\.olllplC>llötsgr.d .. der leweils h.r.mzuzlchendon 
Th<'O"eo. Denn '0 SImpel .SI d" Gdlocht von MOllv.llonen zum Anlegen vOn Sicherheitsgurten gewiß 
rucht; und da.. Unbllgc>chchen \St mn «Inen Folger> höchst kompl ex. Es l.uchen ~uch 0p,.'2l1on,liSl(·· 
rungsproblcme bel schemb .. klaren Variablen ,ur: Wi~vlcle Tage nach emem Unf.1I muß CIn "Verkehe,· 
IOlcrtl gestorben .sem? 

}8 Vgl. E. v. Hippel (Fn. 1 ), S. 117' ß. &hünem:1nn. Die R<c1l1Sproblrm~ der AI DS- Ei"dimmung - cme 
ZWlSchenbil.nz. m: B. Schiincm. nn/G. Pfeiffer (Hrsg.) (Fn. )), S. 37}-109 (}91 ff.). 
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genügen dagegen Reihenuntersuchungen an einem repriisentativen Sam pIe. Ange­
lehnt an die Auswahlquoce des Mikrozensus von 0, I-I % der Bevölkerung sollen 
Massentests Aufschluß über die Verbreitung der HIV-lnfektion erbringen.)9 Solche 

Untersuchungen sollen als Längsschnittsrudien angelegt sein, um auch über die 
Änderungen in der Verbreitung zu informieren.'o 

Anonyme, aber Lwangsweise Massentests werden mit der .. POicht des Staates zur 
kontinuierlichen ErfoJgskomrolJe« begründerY Der Waldschadensbericht wird 
analog herangezogen.~l Die "allgemeine verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzge­

bers« erhalte angesichts des .verfassungsrechtlichen I-löchstinteresses des auf dem 
Spiele stehenden Grundrechts auf Leben« ein »maximales Gewicht~ (ebd.). Auch 
wenn das .verfassungsrechtliche Höchstinteresse an verläßlichen Informationen«") 

in diesem Fall einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen wird, stellt sich die 
massenhafte Blutenmahme für Schüncmann nur als ein .zu den üblichen Abläufen 
des Lebens in unserer Zivilisation gehörender Vorgang- dar (ebd .). 

Angesichts der Bedrohung des Lebens, der kollektiven VoJksgesundheit werden die 
normativen Schranken schwach. H Vielleicht sind unsere verfassllngsrechclich ge­
Starkten Möchtegern-Evaluierer wiederunI nur durch die Radikalisierung der Logik 
ihrer eigenen Vorschläge zu irritieren. Sie gehen anscheinend von einem Evalua­
tions-Ansarz aus, in dem Benthams Auge alle Sphären der GeselJschafr methodisch 

geschärft durchdringen bnn. In ihren methodischen Omnipotenz-Phantasien läßt 
sich alles, was der Fall ist, auch irgendwie feststellen. 
Ähnlich wie mit den Präventions-Maßnahmen läßr sich ein konsequentes EvaLua­
tIons-Szenario durchspielen, das den methodischen Standards genügr - ~lIerdings 

um einen zu hohen Preis. Es entsteht dann nämlich die Paradoxie, daß man zu 
Zwecken der Evaluation vorhandener Präventions-Progr~mme zu Maßnahmen 

greifen müßte, die den Katalog dieser Programme, auch der bayerischen Richtlinien 

bei weitem überschreiten . Denn dann müßten tatsächlich Zwangstesrs in großem 
Umfang (wenn nicht allgemein, so doch bei einer hinreichend großen Stichprobe 
oder bei hinreichend großen Exrremgruppen) durchgeführt werden . Es könnten 
auch die Grenzen von Bayern gesperrt oder Wanderungs bewegungen streng kon­

trolliert werden, damit ein korrektes Design mit Experimemal- und Kontrollgruppe 
gebildet werden kann . Was sozusagen bei der Prävention noch unterlassen oder 
versäumt wurde. wird im Rahmen der Evaluation nachgeholt. 
Auch für dieses Evaluations-Szenario gilt das oben für das Präventions-Szenario 
gesagte. Es geht nicht um Motiv-Unterstellungen gegenüber den Vertechtern einer 
möglichst perfekten Evaluation. Ich will auch hier hinweisen auf die Sogwirkung 
einer "Logik der Perfeklibiliür«, die dazu führen kann, daß durch eine schrittweise, 

permanente Annäherung an methodische Standards, denen nie vollständig genügt 
werden kann, Maßnahmen ergriffen werden, für die keine normativen Grenzen 

)9 W.-R. Schenke. Die Bck>mpfung vOn AIDS ,1, verla.sungsrcchtliches und p()li7.t'trochtliche, Problem. 
,n: H.SchüntmlllniG. Pfrifkr (Hrsg.) (Fn. s), S.IO)-tp (143((.) $pncht SJch gegen Cln~ .Ilgcmclne 
Reihrnun.trsuchung .us. pl:'dit" aber lur tme Suchprobtn-Erhtbung In Anlehnung .n den M,krozen­
sus (cbd. S. 1~7 1.); vgl. 3uch W.-R. Schenk •. Rechtsfr.gen der Bekämpfung von AIDS , In : DVBI 1988, 
S. '0)-152 ('73 I.). - Oas Ergehm, könnte auf Wunsch mitgeteilt werden. 

~o Vgl .. tueh M. BrulU, AIDS. AIll>g und R<'Cht (Fn. T j). S. JH . 
4' B.Schilnem.nn (fn.)8), S.)91. 
42 Ebd ., S. 394. 
H Ebd _. S. 19\· 
H Die Unter<cht'IJung ZWIschen 

- Effekuvll,,,-Grenzen und 
- norm."ven Gr<n·tcn (besonders des Verbssungsrc<:h15) 
w'rd d.dun:h vcrw,sc.h" d.ß os ~u 'lncm grunJ.echrli.:hcn Gehot g.m.dll w,rd. dlß der 5103' zu tonern 
cfl<kuvcn Gcsundhe1lsschulz verpflich'et "'1. 

17' 
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l7l absehbar sind - angesichrs der bereitgestellten dogmatischen Figuren der »pnichl 
des Sraares zu kontinuierlicher Erfolgskonrrolle« und des .. verfassungsrechtlichen 
Höchstimcresses an verläßlichen fnfonnationcn«. 
Ein Mn Mikrozensus angelehntes Evaluations-Szenario setzr sich neben politischen 
und praktischen·1! auch immanent melhodischen Einwänden aus, Ist eine repräsen­
tative Zufallsauswahl überhaupt geeignet, die gewünschten Informationen zu er­
bringen? Nach welchen sozialen Merkmalen sollen die zwangsgetEsrercn Personen 
gefragt werden? Oder genügt denn schon die bloße Prozcntangabe des sog. Durch­
seuchungsgradcs in der Bevölkerung? Wichtig wären doch gerade Informationen 
über Zustand und Enrwicklung in sog. Risikogruppen, Würde deren Anzahl 
gen ügend groß sein in einer Zu fall sstichprobe von 0, I oder aueh ! % der Bevölke­
rung? Müßte nichr eher eine gewichtete Stichprobe gezogen werden? Oder besser 
noch ein Extremgruppen-Vergleich vorgenommen werden mir Risikogruppen und 
anderen? Aber wie wählt man dann aus?,6 

Selbst wenn man zuverlässig Inzidenz und Prävalenz in der Beviilkcrung oder 
einzelnen Gruppen ermil:teln könnte - was besagt das hinsicntlich der Evalualion 
von Programmen und Maßnahmen? Denn darum ging es ja wohl- und nichr bloß 
um die Lieferung von Anschauungsmarerial für Benthams Auge. 
Um konkurrierende Programme und einzelne Maßnahmen evaluieren zu können, 
müßten wir - das war das erste Erfordernis - Informationen über den Grad der 
Befolgung oder Inanspruchnahme von Programmen und Maßnahmen besit7.cn. 
Erforderlich wären also zuverlässige Angaben über Einzelheiten des Sexualverhal­
tens, der intravenösen Drogenbenulzung und anderer risikoträchtiger Aktivitären. 
Vielleicht ist ja die Ausstatrung mit und die Benutzung von Einmalhandschuhen bei 
Autofahrern, als ein Programmaspekl, noch feststcllbJr. Aber wIe steht es mit der 

Kondombenutzung, dem Unterlassen riskanter Sexualkont~kte, der Erfüllung von 
Aufklärungspflichten gegenüber Intimpannern, der Benurzung von Spritzbcscck­
ken? Dies sind Akcivicäten, die weder von Evaluationsforschem feststell bar noch 
von sraatlichen Instanzen koncrollicrbar sind . 
Wenn die Polizei nur hoch-selektiv verfolgen kann, so bleiben den Evaluarionsfor­

sehern wenigstens noch ihre Meinungsumfragen, mir deren Hilfe sie Aufschluß über 
das Sexualverhalten erlangen möchten. Aber wie zuverlässig sind anonyme schriftli­
che Umfragen, bei denen man nicht einmal sagen kann, wie hoch die Rücklaufquote 
gewesen iSI?41 Und wie zuverlässig sind die in Interviews deklarierten Einstellungen 
zu .Risikogruppen«, d . h , Informationen zur Erreichung des Zieles .keine Enrsoli­
darisienlng. ? 

Selbst wenn wir Aufschluß über das Scxualverhalten, auch über Änderungen des 
Sexualverhaltens in.nerhalb von Risikogruppen hätten und wenn wir zuverlässige 
Informationen über den Tnfcktionsgrad und seine Änderungen über einen längeren 

Zeitraum der Bevölkerung hätten - selbst d~nn bliebe noch das dritte Problem, das 

45 Die Evaluouons-M.Bnahmcn wiire" ",!Cder kon<r'·f,·,Juauv : Die Ein{uhrung von ZW."8;rcw elwa 
kann zum Unrcrt.ucnen 'u; An gS t "Or sozl.!cr Diskrtmlnlerung füllren ; dann liegen keone verl:ißlicncn 
Zahlen \'or. 

~6 Erwogen wI,d auch die Unrcrsucnung 'U5gerC'Chnet VO,1 Kr.nkcnh3usp'llcnten und von Unbllop lcrn; 
vgl. W. Ebcrb.ch, Aktudle Rcclllsprobkmr der HIV-In{cklto n, on : AIFO '988, S. )07-) \ l (J \ l). 
A IIcrd ings erhebt er rechtliche Bedenken gegen Cln< UnlCrsu<nung LU nl cht-theN.pcUlJschen 2wecken 
ohne Einwjl!i glln ~. 

47 Vgl. M. Bochow, AIDS, Wie leben schwule Manncr heUle? Berich t ühcr ellle Bdmgun g Im Auftr:lg der 
DeuL<Chcn AIDS-Hilfe, Berlin 198& zu Anderungcn ,m Scxu.l\'erh~hen bel Homosexudle,,; den 
Fl"lgebogen legte er Zellschriften beo, \'on denen .ngenommen werJ en konnte, ,hß sIe IR d.r Regel II'On 
Homo,exuellon gelesen werden. Au/hse Je, Zellungen: 10.000; die bhl Jer Leser ISI unbekannl . Di<: 
Zahl der <unickg.-.ond.<n Fragebogen betrug 9'4 -
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der Kausalitlit zu lösen. Welches Programm hat z.u welchen Verhalrensanderungen 
in welchem Umfang geführr? Und welche Verhaltensweisen und Verhaltcnsände­
rungen haben die Infektionsrate beeinflußt? 
All diese Fragen müßten beantworret werden können, wenn man die Pflicht zur 
Effektivitärskontrolle wirklich ernst nimmt. Die Beantwortung bloß eines Aspekts­
~. B. die Ermittlung des Zielzustandes durch allgemeine Reihenuntersuchungen -
genügt nicht. Isolierte Befunde helfen nicht weiter. Und es gibt auch keine Ersatz­
strategien, mit denen man sich unter ernsthaften Evaluationsgesichtspunkten zufric-­
den geben könnte . Deshalb teile ich auch nichl die Auffassung von Rosenbrock, daß 
Daten aus Massentests gar nicht benötigt würden, um Prävcntionskamp~gnen zu 
evaluieren und laufend zu verbessern, weil dieser Informalionsbedarf »ohne jede 
Repression aus den derzeit verfügbaren vier .MeßSlellen' für die Verbreitung des 
Virus und der Krankheit hinreichend fundien befriedigt werden .. könneen.'! Alle 
seine vier "Meßstcllen« sind unter methodischen Standards unzureichend: 

(I) .Jahrlich fallen in der Bundesrepublik eInige Millionen BluLSpenden an, die ohnehon 
untersucht werden mussen und fast ausschließlich lUS soziologisch l::umindesl grob beslimm­
baren Bevölkerungsgruppen st~mmcn. die sub,ckuv davon lusgehen, daß sie nIcht AIDS­
gef~hrdel smJ. (Von den Hauptbetroffcnengruppen wird der Aufruf, kem Blul zu spenden, so 
gUI \VII' vollständig befolgt.)< 

Gerade weil die Hauptbetroffenen-Gruppen demnach so gUt wie kein Blut spenden, 
ist diese Stichprobe nicht repräsentativ. 

(2) »Seil Februar '987 werden die pOSIliven Tesrcrgcbnisse :tus den zum BCSlätigungstest 
ennächligten Labors (Western blOl) in anonymisierrer Form "Lentr.ll Slali.ris<:h erfalll.. 

Wie groß ist die Zahl der durchgeführten Tests überh;lUpt) Und wie repräsentativ ist 
dieses Samplc von Personen, die sich freiwillig einem Test unterzogen haben? 

(}) .Mit sozialepidemiologisch fundienen Kohonensludien ~uf der B:ts .. von Informallon, 
freIwilligkeit und Bcrrcuung lassen sich problemlos Erkennmisse über Vcrbreilung und 
Entwicklung von AIDS on mehr oder weniger oder gar nich! risikotragenden Gruppen 
gewonnen.-

Wie repräsentativ ist die Zusammensetzung der Kohorten von Freiwilligen? 

(4) .D,e Falle der Vollbilderkrankung an AIDS werden mit hoher Mc1dclrcue (hohcr als bel 
gesetzlichen Mddepflichlcn ') beim Bundesgcsundheilsarnr auf freiwilliger Basis gemeldel." 

Gerade die zeitliche Verzögerung, die auch noch von höchst unterschiedlicher 
Länge sein kann. zwischen lnfektion und Vollbilderkrankung macht diesen Indika­
tor untauglich. 
So wie sich der strafrechtliche Nachweis der Kausalität eines bestimmten Verhaltens 
hinsichtlich einer Infektion kaum führen läßt, so gelingt wohl auch nicht der 
methodische Nachweis der Kausalität zwischen bestimmten Verhaltensweisen und 
der gesellschaftlichen Infektionsrate (denn wie lassen sich überhaupt andere Fakto­
ren, die die Infektionsrate beeinflussen, ausschließen ?)Y 
Was bleibt angesichts dieser Effektivitäts- und Evaluations-Defizite zu tun? Wie 
sollen sich Politiker und Sozialwjssenschafdcr in dieser Situation der Ungewißheit 

48 R. Rosenbrock, HfV-Po5l{lVIsmus. f'1:idoytr für die E.inhaltung der Kunmcgeln, In; Kursbuch 94. 1988. 
$. l'-i~ (,1 I.}. 

49 $. d,e N.,vltal bell:. . v. HIppe! (1"'1'. lJ),~. ,,8; Uurch RClhenunlermchungen der ges,mtfn c"'-'lchsenen 
Bevolkerung ,gewonnen Wir nun endlich verlaß liehe D>I~n tiber die Infekllon,häufigkcll und die b .... ,ts 
erfolg,e Ausbrellung von AIDS ,nden vcrscilledcnen Bevolkcrungsgruppen und können .\Urgrund dcr so 
Rowonncnrn KcnnonlSst cme oplLmale S,r .. eglc (W:>hl der )eweih JUSS'ChL'mchSlcn Maßn3hmcn mit 
anschließender Effrllcn~kontrollc) entwlckeln.- - Elf,ku'·. Maßn,hmen lassen SIch nur <lurc.h Wi55~n 
üb" K,u"lzusammtnhiingc begrlinden; ~bor die,.s WISsen h.fem Daoen über die bloße Infckllonsh,u­
ficke" g("r:1d" n,ch,. 
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174 verhalten? Sozialwis5cnschaftler werden vielleicht angesichts der methodischen 
Probleme resignieren. 1o Die Schwierigkeiten sollten aber gerade Anlaß zu größerer 
methodischer Kreativität sein, ohne einem Perfektions-Sog zu unterliegen. Vennut­
lieh wird nur eine Mosaik-Strategie weiterhelfen, in der eine Viel7.ah! von Stcinchen 
- mehr als die bei Rosenbrock erwähnten vier - zu einem Bild zusammengefügt 
werden. Bei Politikern steht zu fürchten, daß sie ihre Unsicherheit durch Radikalis­
mus, und nicht nur verbalen, kompensieren . Ich habe auf die Grenzen der EHektivi­
t~1 des Strafrechts in intimen oder bereits andersartig kriminalisierten Aktionsfel­
dern (Drogenszene) und Beziehungen hingewiesen, auf die sozialen Kosten in Fonn 
von Schnüffelei und Denum.iation und auf die kontraproduktiven Konsequenzen 
einer Verurteilung, die den pönalisicrenden Gerichten selbst nichr entgehen. Ich 
habe auch versucht, abschreckende Szenarien zu entwerfen, um den Perfektionis­
mus auf seine immanente Logik hinzuweisen. Wir haben aber keine Garantie 
dagegen, daß die Stange, mit der wir im Nebel stochern, als Brechstange verwendet 
wird. 

10 So etwa bel Uu Gerh"d" Zur EI{ekm·,ut de, konkUrrierenden f>rogr.>mmc d,·, AIDS·Kon,rollc, on : 
ß. S.hüncmann/G. Pfrille, (Hrsg.) (Fn.I), S. 73-'01 (98) : . So bleib, mir nu, - <lall eIne' f'~".< - die 
FC<I>ldlung übng. <t.ß m,n die Wahl der M iml und die Frage ihre, E{fekllvlul dem zukünh.gen 
G~schchcn überl.sscn muß. ,nstall {ur eines der b .. den rivaliSIerenden Progrnmme berem Je,", cxpliLll 
7U VOlieren." - M.n konme SIch aber lel~' $chon um ern [v,lu.llons-Deslgn ben,ühen. m" dirn dlt 
Ellck(!vll~1 Jer Programme zu ilberprulen w.re. 
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